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Kurz informiert

▶▶ Rechtsdienstleistung 
Beratung zu fragen der Sozialversicherung 

| Vorsicht, wenn Sie als Versicherungsmakler Kunden zu Fragen der Sozi-
alversicherung beraten und dies in Ihrem Außenauftritt kommunizieren. 
Das dürfen Sie nur eingeschränkt tun. Leicht tappen Sie dabei in die Ab-
mahnfalle, wie es einem WVM-Leser aus Süddeutschland aktuell passiert 
ist, den eine Bamberger Anwaltskanzlei angemahnt hat. |

Das OLG Karlsruhe hat den zulässigen Rahmen für die Beratung zu Fragen 
der Sozialversicherung durch Versicherungsmakler bereits 2009 abgesteckt 
(OLG Karlsruhe, Urteil vom 08.10.2009, Az. 4 U 113/09, Abruf-Nr. 093600). Da-
nach gilt:

▶� Sie dürfen Kunden zu Fragen der Sozialversicherung beraten, wenn dies 
im Zusammenhang mit der maklertypischen Beratung und Vermittlung 
von Verträgen für eine private Altersvorsorge oder mit Deckungskonzepten 
für eine betriebliche Altersversorgung geschieht. Dann handelt es sich um 
eine erlaubte rechtliche Nebenleistung i. S. v. § 5 Abs. 1 Rechtsdienstleis-
tungsgesetz, weil die SV-Beratung im unmittelbaren Zusammenhang mit 
Ihrer Maklertätigkeit steht. 

▶� Nicht anbieten dürfen Sie die Prüfung der Sozialversicherungsfreiheit und 
die Befreiung von der Sozialversicherungspflicht für Kunden gegenüber 
Behörden als selbstständige Leistung. Hier fehlt der Zusammenhang zur 
maklertypischen wirtschaftlichen Haupttätigkeit. Folge: Keine erlaubte 
Nebenleistung nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz. Entsprechend irre-
führend und abmahnfähig ist eine solche Werbung.

PrAXiSHinWeiS | Überprüfen Sie Ihre Werbe-Broschüren und Ihre Website. 
Vermeiden Sie Aussagen wie „Wir helfen Ihnen bei der Statusprüfung und bei der 
Rückerstattung von zu Unrecht gezahlten Beiträgen“, „Wir holen Sie aus der So-
zialversicherung heraus“, „Vollmacht unterzeichnen reicht, damit wir mit dem 
Sozialversicherungsträger in Kontakt stehen“ oder „Wir schaffen rechtliche Si-
cherheit über Ihren aktuellen Sozialversicherungsstatus“ etc. 

tappen Sie nicht  
in die Abmahnfalle!

▶▶ Lohnabrechnung
Sachbezugswerte sind 2017 nur für Verpflegung gestiegen

| 2017 steigen die Sachbezugswerte für Verpflegung: Die Einzelwerte be-
tragen künftig für ein Frühstück 1,70 Euro (bisher: 1,67 Euro) und für ein 
Mittag- oder Abendessen je 3,17 Euro (bisher: 3,10 Euro). | 

PrAXiSHinWeiS | Unentgeltliche Mahlzeiten – ob in der Kantine oder über Es-
sensmarken oder Restaurantgutscheine – müssen in Höhe der Sachbezugswerte 
lohnversteuert und verbeitragt werden. Dies lässt sich vermeiden, indem der Ar-
beitnehmer den Betrag zuzahlt oder der Arbeitgeber ihn vom Lohn einbehält.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• „Alle „Sachbezugswerte 2017“ in einer Tabelle auf wvm.iww.de → Abruf-Nr. 44323298

Werte für unterkunft 
gelten unverändert

DoWnLoAD
Werte 

auf wvm.iww.de


